
I n h a l ttragte einzusetzen, die im Betrieb anfallende Altstoffe 
zu sammeln und deren Ablieferung zu sichern haben. 
Diese gesetzlichen Anforderungen wurden nicht er
füllt
Des weiteren blieb im Betrieb das Prinzip der materiel
len Interessiertheit an der lückenlosen Erfassung und 
Ablieferung von Altpapier unbeachtet, dem die AO 
Nr. 2 über die Organisation der Altstoffwirtschaft
— Prämienordnung — vom 19. Februar 1959 (GBl. I 
S. 155) i. d. F. der ÄnderungsAO vom 29. August 1964 
(GBl. Ill S. 433) und der 5. ÄnderungsAO vom 16. Sep
tember 1974 (GBl. I S. 466) Rechnung trägt Sie sieht 
verschiedene Möglichkeiten der Prämiierung besonderer 
Leistungen auf diesem Gebiet vor. Daneben kann ein 
bestimmter Teil vom erzielten Verkaufserlös zur Ratio
nalisierung betrieblicher Einrichtungen und Anlagen 
für die Erfassung und Aufbereitung von Altpapier ver
wendet werden.
Es ist für die konsequente Durchsetzung der Gesetz
lichkeit erforderlich,
— auf die betriebliche Situation abgestimmte Weisun

gen zur lückenlosen Erfassung und Ablieferung von 
Altpapier zu erlassen und durchzusetzen sowie den 
hierfür verantwortlichen Personenkreis exakt zu be
stimmen ;

— die persönliche Verantwortlichkeit für die Gesetzes
verletzungen festzustellen und die Verantwortlichen 
disziplinarisch zur Rechenschaft zu ziehen;

— die Gesetzesverletzungen im Leitungskollektiv aus
zuwerten, um die Durchsetzung einer strengen ge
setzlichen Ordnung auf diesem Gebiet zu gewähr
leisten.

A n m e r k u n g :

Der Protest wurde im Leitungskollektiv des Betriebes 
ausgewertet. An der Aussprache nahm auch der für den 
Altstoffhandel im Bezirk zuständige Leiter teil, um den 
Betrieb bei der besseren Erfüllung seiner Aufgaben zu 
unterstützen.
Der Betriebsdirektor hat in einer Weisung zur Gewähr
leistung der Ordnung auf dem Gebiet der Erfassung von 
Sekundärrohstoffen folgendes festgelegt:
1. persönliche Verantwortung und Rechenschaftspflicht 

aller staatlichen Leiter im Betrieb darüber, daß das 
in ihrem Bereich anfallende Altpapier ordnungs
gemäß erfaßt, gelagert und abgeliefert wird;

2. Anwendung von Maßnahmen zur Erfüllung dieser 
Aufgabe (Schaffung besserer technisch-organisato
rischer Voraussetzungen sowie verstärkte Kontrolle).

Ein weiteres Ergebnis des staatsanwaltschaftlichen Pro
tests ist, daß die Erfassung von Altpapier in die Ver
pflichtungen des sozialistischen Wettbewerbs einbezo
gen wird. Ferner wurde die Planerfüllung der Posi
tion Altpapiererfassung unter EDV-Kontrolle genom
men.
Im Rahmen der persönlichen Verantwortung für die 
Gesetzesverletzungen und für die Nichtdurchsetzung be
reits bestehender betrieblicher Weisungen auf dem Ge
biet der Altpapiererfassung wurde gegen einen Haupt
abteilungsleiter ein Disziplinarverfahren durchgeführt. 
Der Protest wurde auch dem übergeordneten Organ des 
Betriebes übersandt. Es wertete den Protest in einem 
Seminar mit allen Direktoren der nachgeordneten Be
triebe über die weitere Durchsetzung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit, Ordnung und Sicherheit aus und beauf
tragte sie, diese Fragen in ihren Bereichen eigenver
antwortlich zu prüfen und notwendige Maßnahmen 
festzulegen.

Hans F u r c h ,

Staatsanwalt beim Staatsanwalt des Bezirks Suhl
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